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 Veröffentlicht am 13.03.2008

Norm

KartG 2005 §11 Abs1

KartG 2005 §50 Z1

Rechtssatz

Auch wenn beide Amtsparteien einen Prüfungsantrag stellen, ist dennoch lediglich von einem Prüfungsverfahren

auszugehen und daher auch nur eine Rahmengebühr festzusetzen.
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